
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/11/8 5Ob82/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1988

Norm

WEG 1975 §24

WGG 1979 §21 Abs1 Z1

Rechtssatz

Ein vertraglicher Ausschluß der Rechnungslegungsp6icht der gemeinnützigen Bauvereinigung wäre, soweit er es nicht

schon nach § 21 Abs 1 Z 1 WGG ist, nach der Generalklausel des § 24 WEG rechtsunwirksam, da diese Bestimmung

auch Anwendung findet, wenn eine gemeinnützige Bauvereinigung Wohnungseigentumsorganisatorin ist.
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